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Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (Gemeindefi-
nanzhaushaltverordnung, GemFHV). Vernehmlassung 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 13. Juli 2010 den Entwurf zum  zu Handen der Ver-
nehmlassung verabschiedet und die Staatskanzlei beauftragt, das Vernehmlassungsverfahren 
einzuleiten. 
 
Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren hat mit Blick auf die Reformen bei Bund und ein-
zelnen Kantonen sowie die internationalen und nationalen Entwicklungen im Bereich Rechnungs-
legungsstandards das Projekt „Reform Rechnungslegung Kantone und Gemeinden“ in Auftrag 
gegeben. Das Ziel besteht darin, die Transparenz und die Vergleichbarkeit zu verbessern. Mit Be-
schluss vom 25. Januar 2008 empfiehlt die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren den Kanto-
nen und Gemeinden die vorliegende Fachempfehlung so rasch wie möglich umzusetzen. Am 
1. Januar 2010 trat nun das neue Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (Gemeindefi-
nanzhaushaltgesetz, GemFHG; NG 171.2) in Kraft. Der Regierungsrat macht nun von seiner ge-
setzlichen Kompetenz Gebrauch gemacht und regelt in der Vollzugsverordnung die Ausgestaltung 
des Kontenplans und definiert Rechnungslegungs- und Buchführungsstandards sowie die Ab-
schreibungssätze. 

Wir laden Sie ein, der Finanzdirektion, Herrn Oscar Amstad, Bahnhofplatz 3, 6371 Stans, bis  
Mittwoch, 08. September 2010 Ihre Stellungnahme zu dieser Vollzugsverordnungsowohl schrift-
lich als auch in elektronischer Form an (oscar.amstad@nw.ch) einzureichen. Die Vernehmlas-
sungsunterlagen sind auch elektronisch abrufbar unter www.nidwalden.ch. Wir danken Ihnen im 
Voraus für Ihre Mitarbeit. 
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 Mit freundlichen Grüssen 
 
STAATSKANZLEI  
 
 
 
Hugo Murer 

 
 
 
 
Vernehmlassungsteilnehmer: 
 
- Politische Gemeinden 
- Schulgemeinden 
- Kirch- und Kapellgemeinden 
- Landeskirchen (röm.-kath., reformiert) 


